
Mit einem Änderungsbeschluss hat der Gemein-
same Bundesausschuss (G-BA) die Bedarfspla-
nungs-Richtlinie Zahnärzte aktualisiert. Mit dem
Beschluss wurde der auf Grundlage der Bedarfs-
planung errechnete Bedarf an kieferorthopädi-
schen Praxen den realen Gegebenheiten ange-
passt. Im Vorfeld der Entscheidung waren in rein
rechnerisch unterversorgten Gebieten kieferor-
thopädische Praxen seit Längerem schon nicht
mehr ausgelastet. Der sinkende Behandlungsbe-
darf ist vor allem eine Folge des kontinuierlichen
Rückgangs der Patientengruppe der bis 18-Jähri-
gen, die Anspruch auf eine kieferorthopädische
Versorgung zulasten der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) haben, sowie einer Abnahme
der Fallzahlen insgesamt. Das am 1. April 2007 in
Kraft getretene Gesetz zur Stärkung des Wettbe-
werbs in der GKV sieht unter anderem die ersatz-
lose Streichung von Zulassungsbeschränkungen
für Vertragszahnärzte vor. Vor diesem Hintergrund
ist die Bedarfsplanungs-Richtlinie Zahnärzte des
G-BA lediglich als Entscheidungsgrundlage für
Vertragszahnärzte zu verstehen, die sich mit einer
kieferorthopädischen Praxis niederlassen wollen.
Die Änderung der Richtlinie wird dem Bundesmi-
nisterium für Gesundheit (BMG) zur Prüfung vor-
gelegt und tritt voraussichtlich am 1. Oktober 2008
in Kraft. (www.g-ba.de)

Wegen des Verdachts auf Abrechnungs-
betrug und Urkundenfälschung er-
mittelt die Staatsanwaltschaft Wupper-
tal gegen drei Vorstände der McZahn AG.
Grund für die Ermittlung sei der Vorwurf,
mittels gefälschter Zertifikate zu hohe
Preise für Zahnersatz bei den Kranken-
kassen abgerechnet zu haben, erklärte
Oberstaatsanwalt Ralf Meyer am 13. Au-
gust 2008 gegenüber der Nachrichten-
agentur AFP. Derzeit werde von einem
Schaden von 860.000 Euro ausgegan-
gen, die Vorwürfe reichten zurück bis
zum September 2007. Wolf-Tilmann
Baumert, Sprecher der Staatsanwalt-
schaft, ergänzte gegenüber der ZT Zahn-
technik Zeitung, dass bis zu diesem Zeit-
punkt ein Kaarster Zahntechniker die für

den ZE-Import nötigen Konformitätser-
klärungen ausgestellt habe. Nachdem er
seine Arbeit für McZahn beendet habe,
sei sein Label unerlaubt weiterverwen-
det worden. Baumert wies darauf hin,
dass seine Behörde selbstverständlich
nicht die Qualität des abgerechneten ZE
prüfen könne, „lediglich ein formeller
Fehler ist Gegenstand der Ermittlung“.
McZahn selber sei von der „staatsan-
waltlichen Handlungsweise […] über-
rascht worden“. 
In der am gleichen Tag veröffentlich-
ten Gegendarstellung bezeichnet das
Unternehmen den Vorwurf des Betru-
ges als „unrichtig“. Man habe stets nach
gesetzlichen Vorschriften abgerech-
net, sämtliche Abrechnungsunterlagen

seien von der zuständigen KZV geprüft
worden. Allerdings räumt die Pressemit-
teilung auch ein, dass die Konformitäts-
erklärungen von der den McZahn-Zahn-
ersatz importierenden Firma Silverline
GmbH „zeitweise nicht ordnungsgemäß
ausgestellt“ worden seien – die Qualität
der ZE-Leistungen habe dies aber zu kei-
ner Zeit beeinträchtigt. Die McZahn AG
habe daraufhin die nötigen personellen
Konsequenzen gezogen. Inhaber der 
Silverline GmbH ist Werner Branden-
busch, der bis Ende Juni auch Vorstand
der McZahn AG war. Von ihm habe man
sich „wegen unüberbrückbarer Mei-
nungsverschiedenheiten mit den Inves-
toren und den übrigen Mitgliedern des
Vorstandes“ getrennt. (hdk)
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